
• , Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 	 Aktenzeichen BK8-17 /1846-81 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs 1 EnWG in Verbindung mit § 32 Abs 1 Nr 6 

ARegV sowie rn Verbindung mit § 32 Abs 1 Nr 1. § 4 Abs 5 ARegV 

wegen Festlegung zur Bestimmung des Oualltatselementes 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur fur Elektrrz1ta1 Gas Telekommunikation 

Post und Eisenbahnen Tulpenfeld 4 53113 Bonn 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg. 

den Be1s1tzer Bernd Petermann 

und den Beisitzer Wolfgang Wetz l 

gegenuber der EWE Netz GmbH Cloppenburger Straße 302 26133 Oldenburg gesetzlich 

vertreten durch die Geschaftsfuhrung 

- Netzbetreiber 

am 30 06 201 7 beschlossen 

Unter Abanderung des Beschlusses vom 30 06 2015 (AZ BK8 12/1846-11) wird den 

kalendeqahrllchen Erlosobergrenzen der Jahre 2017 und 2018 

2 	 Zur Bestimmung des Quahtatselementes Netzzuverlass1gke1t werden dre Daten aller 

Elektrrz1tatsverte1lernetzbetre1ber herangezogen Daten von Elektnzrtatsverte1lernetzbe

tre1bern die ein geschlossenes Verteilernetz nach § 110 E nWG betreiben oder dre 1n der 

zweiten Regulierungsperiode am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen 
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sowie nach § 1 Abs 2 ARegV von der Anwendung der Anre1zreguherungsverordnung 

ausgenommen sind kommen nicht zur Anwendung 

3 	 Netzebenen oberhalb der Mittelspannungsebene werden m die Ermittlung der Netzzuver

lass1gke1t nicht einbezogen 

4 	 Die Netzzuverlass1gke1t wird fur die Niederspannungsebene anhand de1 Kennzahl SAIDI 

(System Average Interruption Durat1on Index) und für die Mittelspannungsebene anhand 

der Kennzahl ASIDI (Average System Interruption Durat1on Index) bewertet 

5 	 Fur die Ermittlung der Kennzahlen sind geplante und ungeplante Versorgungsunterbre

chungen mit einer Dauer von mehr als drei Minuten heranzuziehen H1ns1chtlich der un

geplanten Versorgungsunterbrechungen sind Versorgungsunterbrechungen mit den Un

terbrechungsan lassen . atmosphärische Einwirkungen" „E1nw1rkungen Dntter' und .Zu

stand1gke1t des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass" berucks1chtigt Hinsichtlich der 

geplanten Versorgungsunterbrechungen sind Versorgungsunterbrechungen mit dem Un

terbrechungsanlass .. Sonstiges" berücks1cht1gt Die geplanten Versorgungsunterbrechun

gen werden mit einem Faktor von 0,5 gewichtet 

6 	 Aus den ermittelten Kennzahlen wird fur die Niederspannungsebene und die Mittelspan

nungsebene 1ewe1ls ein indlVldueller. arithmetischer Mittelwert uber drei Kalender1ahre 

gebildet Dabei sind die Kennzahlen der Kalendeqahre 2013 2014 und 2015 zugrunde 

gelegt 

7 	 In der Mittelspannungsebene wird bei der Bestimmung der Kennzahlenvorgabe (Refe

renzwert) zur Berucksicht1gung geb1etsstruktureller Unterschiede der Strukturparameter 

Lastdichte herangezogen 

Die Lastdichte ist fur die Mittelspannungsebene definiert als der Quotient aus der ze1t

gle1chen Jahreshochstlast aller Entnahmen und der geografischen Flache Die Jahres

hochst last wird h1erbe1 um den Anteil der Lasten der honzonta len angeschlossen We1ter

verte1ler (sogenannte Weiterverteiler auf gleicher Spannungsebene) bereinigt . sofern die

se Weiterverteiler am Netz angeschlossen sind 

Die Bestimmung der Lastdichte erfolgt als Durchschnittswert der Kalendeqahre 201 3 

201 4 und 20 15 

Der netzbetre1bennd1v1duelle Referenzwert 1n der Mittelspannung wird anhand einer ge· 

w1chteten Regression 1n Form eines hyperbolischen funktionalen Zusammenhangs be· 

rechnet 
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netzbetre1bennd1v1duelle Referenzwert fur die Mittelspannungsebene 

X durchschn1ttl1che Lastdichte der Jahre 2013. 2014 und 2015 

a b Regress1onskonstanten 

c konstanter Regress1onsexponent 

8 	 In der Niederspannungsebene entspricht die einheitliche Kennzahlenvorgabe (Referenz

wert) dem mit der Anzahl der Letztverbraucher gewichteten arithmetischen Mittelwert 

des SAIOI 

Fur die Niederspannungsebene gilt 



L '~,o (SAID( Lv,INS 1) 
y 1Ref l 

L ,19,0 (L V,INS 1) 

Referenzwert fur die Niederspannungsebene 

Anzahl der an die Niederspannungsebene angeschlossene Letztver

braucher des Netzbetreibers 1 

SAIDI, durchschrnttltcher SAIDI fur die Jahre 2013 2014 und 2015 



9 	 Zur Ermittlung der Zuschlage (Bonus) und Abschlage (Malus) auf die zulass1ge Erlos

obergrenze wird die Differenz zwischen dem errechneten Referenzwert und der 1nd1v1du

ellen Kennzahl der entsprechenden Netzebene des Netzbetre ibers mit der durchschn1ttil

chen Anzahl der Letztverbraucher der Kalender1ahre 2013 bis 2015 und mit dem Moneta

ns1erungsfaktor entsprechend der Ziffer 11 mult1pilz1ert Es gilt folgende Berechnungsme

thode 
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mit 

y lRc· tl. 
.~~ errechneter md1v1dueller Referenzwert der Mittelspannungsebene 

ASIOl ..c md1v1duelle Zuverlass1gke1tskennzahl der Mittelspannungsebene 

y "~' errechneter emhe1tllcher Referenzwert der Niederspannungsebene 

SAIDI,~~ ind1v1duelle Zuverlass1gke1tskennzahl Ntederspannungsebene 

Anzahl der an der eigenen Nieder- und Mittelspannungsebene ange

schlossenen Letzt verbr aucher 

Anzahl der an der eigenen Niederspannungsebene angeschlossenen 

Letztverbraucher 

rn Monetans1erungsfaktor 



10 	Der Monetaris1erungsfaktor wird unter Verwendung eines makrookonom1schen Ansatzes 

auf Basis der Daten der Kalendeqahre 2013 bis 2015 berechnet Der Monetans1erungs

faktor m beträgt 0.21 üm1n/Letztverbraucher/a 

11 Die Kappung der Erlösauswirkung wird bei 4 % der Erlösobergrenze des Kalendeqahres 

2015 abzugltch der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten und - falls vorhanden - ab

zughch der Kosten fur die Netzebenen Hochstspannung Umspannebene HoS/HS 

Hochspannung und die Umspannebene HSIMS vorgenommen 
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Gründe 

1. 

Die Beschlusskammer hat gemaß § 32 Abs 1 Nr 1 und 6 ARegV von Amts wegen ein 

Verfahren zur methodischen Ausgestaltung und gle1chze1t19 netzbetre1bennd1v1duellen 

Bestimmung des Qualitatselernentes eingeleitet 

H1err111t wi rd die nahere Ausgestaltung und das Verfahren der Bes11rnmung des Ouahtat 

selementes hinsichtlich der Netzzuverlass1gke1t fur E lektnz1tatsverte1lernetze nach den 

§§ 19 und 20 ARegV (hierzu unter III) und das sich fur die Jahre 2017 und 2018 erge 

bende ind1v1duelle Quahtalselement (hierzu unter IV ) festgelegt 

Die Bundesnetzagentur hat arn 16 02 2017 die Landesregulierungsbehorden gemaß 

§ 55 Abs 1 S 2 EnWG uber die E1nle1tung des Verfahrens 1nform1ert und diesen gemaß 

§ 58 Abs 1 S 2 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme zu der beabs1cht1gten 

Festlegung gegeben 

Dem Bundeskartellamt wurde arn 28 03 201 7 gernaß § 58 Abs 1 S 2 EnWG ebenfalls 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu der beabs1cht1gten Festlegung gegeben 

Am 16 02 2017 wurde der Festlegungsentwurf in der Sitzung des Landerausschusses 

vorgestellt Dem Landerausschuss wurde im Nachgang mit E-Mail vom 08 03 2017 

gemaß § 60a Abs 2 S 1 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 

Fur die Bestimmung des Quahtatselementes t1at die Bundesnetzagentur bereits 1m Jahr 

2016 eine Festlegung zur Datenerhebung getroffen Alle Betreiber von Elektnz1tatsverte1

lernetzen 1m Sinne des § 3 Nr 3 EnWG der zweiten Reguherungspenode. die kein ge· 

schlossenes Verteilernetz nach § 110 EnWG betreiben oder die in der zweiten Reguhe

rungsperiode nicht arn vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen sowie nicht 

nach § 1 Abs 2 ARegV von der Anwendung der Anre1zregu l1erungsverordnung ausge

nommen sind wurden gemaß der Festlegung über die Datenerhebung zur Bestimmung 

des Quahtatselementes h1ns1chthch der Netzzuverlass1gke1t Strom (AZ BK8-15/001) vom 

06 06 2016 aufgefordert die Kennzahlen zu den Versorgungsunterbrechungen sowie zu· 

satzl1che Daten zur Bestimmung der Referenzwerte und der Bestimmung der monetaren 

Auswlfkung (Bonus/Malus) auf die 1nd1v1duelle Erlösobergrenze bis spatestens zum 

22 06 2016 elektronisch an die Bundesnetzagentur zu ubermttteln Zusatzhch wurden die 

betroffenen Netzbetreiber mit dem Anschreiben vom 21 07 20 16 dazu aufgefordert zu

satzhche Strukturparameter fu1 die Mittelspannungsebene bei der Bundesnetzagentur 

einzureichen Im Rat1rnen dieser Zusatzabfrage waren Angaben zur Stromkre1slange und 

zu den Anschlusspunkten der Mittelspannungsebene zu erfassen und an die Bundes
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netzagenlur zu uberm1tteln Zusatzhch waren sowohl fur die Nieder· als auch fur die Mit· 

telspannungsebene korrigierte ze1tgle1che Jahreshochstlasten einzureichen Mil dem Ziel 

der Herstellung eines Gleichlaufs zwischen dem St rukturparamete r ze1tgle1che Jat1res· 

hochstlast und der Netzzuverlass1gke1t war die ze1tgle1che Jahreshochstlast um die Antei

le zeitgleicher Entnahmen von horizontal angeschlossenen Weiterverteilern (Weiterver

teiler auf gleicher Spannungsebene) zu bereinigen Die Erhebung der gennannten Gro

ßen war notwendig um den geeignetsten Strukturparameter bzw dre geeignetste Pa1 a

meterkomb1nat1on 1dent1f1z1eren zu können und d1esen/d1ese anschließend als Referenz. 

wert heranziehen zu konnen Mit Schreiben der Bundesnetzagentur vom 19 O 1 201 7 

wurden die betroffenen Netzbetreiber erganzend gebeten zusatzhch Angaben zur An

zahl der Anschlusspunkte von nachgelagerten eigenen Umspannebenen der Mittelspan

nungsebene fur die Kalenderjah re 2013 2014 und 2015 e1nzure1chen Diese Nacherhe

bung war zum Vervollstand1gen der Datenbasis und fur die umfassende Analyse der 

Strukturparameter notwendig 

H1erm1t wird die nahere Ausgestaltung und das Verfahren der Bestimmung des Qual1tat· 

selementes hms1chthch der Netzzuverlass1gke1t fur Elektnz1tatsverte1lernetze nach den 

§§ 19 und 20 ARegV (hierzu unter III ) und das sich für die Jahre 2017 und 2018 erge

bende ind1v1due lle Qual1latselement (hierzu unter IV ) festgelegt Dass eine Festlegung 

des Quahtätselements fUr die Jahre 201 7 und 2018 erst 1m Frühjahr 2017 erfolgt ist un· 

schadlich da die Beschlusskammer aufgrund des Eintritts neuer Tatsachen 1m Jahr 2016 

an einer fruheren Anpassung der Methodik und somit auch der unternehmens1nd1v1duel· 

len Festlegung gehindert war 

Die Festlegung zur Bestimmung des Quahtatselementes hms1chtl1ch der Netzzuverlas· 

s1gke1t Strom berucks1cht1gt die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Qual1tatsregulie

rungsverfahren der ersten und zweiten Reguherungspenode Zudem werden die Er· 

kenntrnsse aus zwei Gutachten. welche 1m Auftrag der Bundesnetzagentur erstellt wur· 

den. berucks1ch!tgt 

Gutachten zur Konzept1on1erung und Ausgestaltung des Qualltats-Elementes (0 

Element) 1m Bereich Netzzuverlasstgkeit Strom sowie dessen Integration in die Er

losobergrenze· der Consentec GmbH in Kooperation mit der Forschungsgemein

schaft fur Elektnsche Anlagen und Stromwirtschaft e V und Front1er Econom1cs Li

m1ted und 

Bestimmung de1 Referenzwerte fur das Oual1tatselement 2017 - 2018' der Consen

lec GmbH· 



Verolfen111chl auf de1 ln1erne1se1te der B<1ndesnetzagent<J1 „„ •. t ,11 .i, ~· ~1. ··.J'' 1'.1 .lt 

· Ve1otfen11tcht allf oer ln1erne1se11e der Bcmd esne lzagentur . •r„ 1 r „. ,,r: 'c:' · " : 
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Das Gutachten Bestimmung der Referenzwerte fur das Oualltatselernent 2017-2018 

der Consentec GmbH wurde am 27 03 2017 den Netzbetreibern zur Konsultation uber

m1ttelt und auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veroffentl1cht 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 27 03 2017 Gelegen

heit gemaß § 67 Abs 1 EnWG gegeben sich zu der beabs1cht1gten Entscheidung der 

Beschlusskammer zu außern Der Netzbetie1ber tiat mit Schreiben vom 11 04 201 7 

Stellung genommen 

Die Stellungnahmen der Netzbetreiber thematisierten 1m Wesentlichen folgende grund

satzl1che Aspekte 

Rückwirkung 

Seitens der Netzbetreiber wurde te1lwe1se vorgetragen dass eine ruckw1rkende 

Festlegung nact1 § 4 Abs 5 ARegV unzulässig sei und erst zum 01 Januar des 

folgenden Kalendeqahres. also erst zum O 1 01 2018 erfolgen durfte 

2 	 Zusammenfassung des Method1kbeschlusses und des 1nd1v1duellen Qual1tatsele

rnentes 

Zudem wurde vorgetragen dass es bei einer gemeinsamen Festlegung der kon

kreten Ausgestaltung und der 1nd1v1duellen Bestimmung in einem Beschtuss f1 ag

lich sei ob Anderungen zur Ausgestaltung uberhaupt Berucks1cht1gung finden 

könnten Außerdem sei der Verzicht auf eine separate Konsultat ion nicht nact1

vollz1ehbar. da die Referenzwertfunktion in der Mittelspannung erheblich von den 

Vorperioden abweichen wurde 

3 	 Verkabelungsgrad 

Hinsichtlich der Strukturparameter wurde seitens der Netzbetreiber ausgefuhrt 

dass es als nicht sachgerecht erachtet wurde dass der Verkabelungsgrad 1m 

Constentec-Gutachten als stark endogener Faktor bezeichnet wird Der Verkabe

lungsgrad sei fur einen Netzbetreiber nur sehr eingeschrankt beeinflussbar hatte 

iedoch einen Einfluss auf die Zuverlass1gke1t m der Mittelspannung mit einer 

durchaus nennenswert nachgewiesenen stat1st1schen Best1mmthe1t Weiterhin 

wurde der Verkabelungsgrad beim Eff1z1enzvergle1ch die Erloshohe bestimmen 

und sollte daher zwingend wenn statistisch relevant auch beim 0-Element her

angezogen werden 

4 	 Referenzwertermittlung 1n der Mittelspannung 

Daruber l11naus wurde bemangelt dass die Entwicklung der Referenzkurve nicht 

nachvollz1ehba1 sei We1terhm sei die Verscharfung des Referenzwertes sachlich 
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nicht gerechtfertigt da si ch die Ausfallzeiten insgesamt pos1t1v entwickelt hatten 

Die aktuelle Systematik hatte zur Folge dass durch die von den Netzbetreibern 

unternommenen Maßnahmen zur Verbesserung der Oualitat auch immer eine 

weitere Verschariung der Referenzwerte eriolgt Dies w1dersprache dem Gedan

ken der Erha ltung der Versorgungsqualltat vielmehr ergibt sich ein Anre1zsystern 

zu1 stand1gen Verbesserung Der Grundsatz der Erreichbarkeit und Ubertreffbar

ke1t sei nicht gegeben 

Insbesondere bei einer Lastdichte von weniger als 143kW/km7 ergabe die Funkti

on keine validen Ergebnisse so dass die Ver1e1lungsgerect1t1yke1t der aktuellen 

Referenzkurve bezweifelt wird 

Daruber hinaus sei die Ermittlung der Regress1onskonstanten a und b' sowie 

des Koeff1z1enten „c nicht transparent dargestellt und nicht nactwollz1ehbar Oie 

Funktionsparameter seien geschatzt worden der Beweis Jedoch dass die Schat

zung richtig sei wurde fehlen Es wurde bemangelt dass fur den Regress1onspa 

rameter a' kein Wertebereich 1m Consentec-Gutachten angegeben wurde Wei

terhin wurde vermutet . dass die Berechnung des Koeffizienten nicht wie 1m Be

schluss BK8-13-002 unter Punkt 10 beschrieben vorgenommen wurde da eine 

lntervalluntersuchung 1m Gutachten nicht beschrieben sei 

Ferner erscheine es unplausibel. dass mehrere Netzbetreiber mit ASIDl-Werten 

1m arithmetischen Mittel kleiner 1 rnin/a in die Berechnung eingeflossen sind 

H1ns1cht11ch der Verwendung der Lastdichte als geb1etsstrukturelle Besonderheit 

wurde seitens der Netzbetreiber vorgetragen. dass h1erm1t weiterhin die strukturel

len Nachteile von Netzbetreibern mit langen Ubertragungswegen nicht abgebildet 

werden wurden Im Gegensatz zu Gebieten mit hohem Windkraftanteil sei in Re 

gionen mit schwerpunktmaß1ger PV-Einspe1sung die Wirkung auf die Jahres

hochstlast eher gering Zudem hatten geologische Nachteile 1m Suden Auswir

kungen auf den Verkabelungsgrad der berucks1cht1gt werden musste Somit wur

de die Funktion als nicht sachgerecht erachtet um die 1n der ARegV geforder1e 

Berucks1cht1gung von geb1etsstrukturellen Besonderheiten mit geringer Lastd1ctHe 

abzubilden Dem Netzbetreiber mit niedriger Lastdichte ware es systemimmanent 

unmoghch sich langfr1st1g am Referenzwert zu onenlieren 

Um Benachte1l1gungen zu vermeiden. wurde teilweise gefordert die We1terverte1

ler auf gleicher Spannungsebene bei der 1nstall1erten Leistung sowie bei den Ver· 

sorgungsunterbrechungen zu berucks1cht19en 

Nach Auffassung der Netzbetreiber hatte eine mehrstufige Ausre1ßeranalyse 

durchgefuhrt werden mussen urn extreme Einflusse auf die Referenzkurve zu 

eh1rnn1eren 

- 8 



5 	 Referenzwertermittlung in der Niederspannung 

Bezughch der Referenzwerterm1!1lung 1n der Niederspannung wurde se1lens der 

Netzbetreiber vorgelragen. dass davon auszugehen sei dass ein stat1st1scher Zu· 

sarnmenhang zwischen Strukturparametern und der Netzzuverlass1gke1t bestun

de Oie große Bandbere1te der SAIOl -Kennzahlenwene wurde diese Annahme 

stutzen Alternativ sei ein S1cherhe1tsband einzuziehen 

We1terh1n wurde darauf h1ngew1esen. dass. wenn kein geeigneter Strukturpara

meter 1n der Niederspannungsebene vorhanden sei eine Gruppenbildung zu er

folgen habe Gemaß § 20 Abs 2 ARegV seien geb1etsstrukturelle Unterschiede 

zu berucksicht1gen oder Vergleichsgruppen zu bilden 

Feiner erscheine es unplausibel dass mehrere Netzbetreiber mit SAIDl -Werten 

1m arithmetischen Mitte l kleiner 1 min/a in die Berechnung eingeflossen sind 

6 	 Jahreshochstlast 

Die ze1tgle1che Jahreshöchstlast des eigenen M1ttelspanungsnetzes sollte ohne 

die Entnahmelasten durch Netze horizontal nachgelagerter fremder Netzbetreiber 

angesetzt werden Dieses Vorgehen wurde seitens der Netzbetreiber begrußt Je

doch wurde darauf h1ngew1esen dass dann auch bei der Ermittlung des Bo

nus/Malus nur die Anzahl der Letztverbraucher der eigenen Mittelspannungsebe

ne ohne die HS/MS - Letztverbraucher heranzuziehen sei 

Dagegen wurde aber auch vorgetragen dass die Veranderungen der Def1rnt1on 

der Jahreshochstlast zu einem erheblichen w1rtschaftl1chen Nachte il für einzelne 

Netzbetreiber fuhren wurde. was 1m Rahmen einer konstanten Fortentw1cklung 

nicht sachgerecht ware 

7 	 Monetansierungsfaktor 

Ferner wurde angemerkt dass sich der Monetans1erungsfaktor um mehr als 10 

Prozent erhohen wurde wobei eine 1nhalt11che. sachgerechte Uberprufung man

gels Kenntnis der dazu fuhrenden Erwagungen und Oerechnunyen nicht mogl1ch 

sei Weiterhin wurde gefragt ob weitere Ermittlungsansatze zu der bisherigen 

makroanalyt1schen Methode verfolgt wurden 

Die redakt ionellen H1nwe1se bezuglich der Berechnungsformel und der An lage 1 sowie 

die Anmerkungen zu den verwendeten Nachkommastellen wurden entsprechend beruck· 

s1cht1gt 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen 
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11. 

Die Festlegung des Oualitatselementes des Netzbetreibers erfolgt auf Grundlage von § 32 

Abs 1 Nr 1 und 6 ARegV § 4 Abs 5 ARegV und §§ 18 bis 20 ARegV 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemaß § 54 Abs t und 2 EnWG die zustand1ge Reguherungsbe 

horde soweit Betreiber von Elektnz1tatsversorgungsnetzen betroffen sind an deren Elektr1z1

tatsversorgungsnetzen mindestens 100 000 Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlos

sen sind oder deren Elektnz1tatsversorgungsnetz uber das Gebiet eines Landes hinausreicht 

Die Zustand1gke1t der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs 1 S 1 EnWG 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Die Festlegung zur Bestimmung des Ouahtatsetementes h1ns1chthch der Netzzuvertass1gke1t 

Strom erfolgt auf Grundlage von § 32 Abs 1 Nr 1 und 6 ARegV § 4 Abs 5 ARegV und 

§§ 18 brs 20 ARegV 
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III. 

Auf die Erlosobergrenze konnen gemaß § 19 Abs 1 ARegV Zu- oder Abschlage vorgenom 

men werden wenn Netzbetre1be1 hrns1chtl1ch der Netzzuverlass1gke1t von Kennzahlenvorga 

ben (Referenzwerten ) abweichen 

1. Geltungszeitraum der Festlegung 

Dass eine Festlegung des Quahtatselements fur die Jahre 2017 und 2018 erst 1m 1 Halbjahr 

201 7 erfolgt . ist unschadl1ch da die Beschlusskammer aufgrund des Eintritts neuer Tatsa

chen 1m Jahr 2016 insbesondere auf Grund der 1m laufe des Verfahrens bekannt geworde

nen Rechtsprechung des OLG Dusseldorf. an erner früheren Anpassung der Methodik und 

sorrnt auch der unternehmens1nd1v1duellen Festlegung gehindert war 

a.) Zulässigkeit der nachträglichen Festlegung für das Jahr 2017 

Ungeachtet der Frage ob die Beschlusskammer im Fall einer ruckw1rkenden Festlegung des 

Qual1tatselements (hier fur das Jahr 2017) ern Ermessen ausuben muss (so OLG Dussel

dorf. Vl -3 Kart 155/15. [V]}. ist die Festlegung fur die Jahre 2017 und 2018 sachgerecht Dies 

zeigt der ze1tltche Verlauf des Verwaltungsverfahrens 

Bereits 1m 4 Quartal 2015 begannen die Vorbereitungen zum Verfahren Bestimmung der 

Qual1tatselemente 2017-2018" Dies umfasste u a die Auswahl der zu erhebenden Daten 

Vorbereitungen hins1chtltch der Festlegung der Datendef1n1t1onen die Erstellung der Erhe

bungsbögen sowie die Anpassung und Uberarbe1tung der Festlegung zur Datenerhebung 

Am 13 01 2016 erfolgte die Veroffenthchung des Beschlussentwurfs zur Datenerhebung 

wobei den betroffenen Netzbetreibern und Wirtschaftskreisen erne Frist zur Stellungnahme 

bis zum 29 01 .2016 gesetzt wurde 

Die Entscheidungen des Oberlandesgerichts Dusseldorf vom 17 02 2016 (die Entschei

dungsgrunde lagen 1m Marz 2016 vor) zur Methodik des Quahtatselementes fuhrte schheß

ltch dazu dass das ursprungl1ch angedachte methodische Vorgehen angepasst werden 

musste 

Es war vor diesem Hintergrund erforderlich ein Beratungsprojekt zur Ermittlung der Refe

renzwerte auszuschreiben Dreses Beratungsprojekt beschrankte sich dabei zunachst nur 

auf die Bestimmung der Referenzwene fur die N1ederspannungsnetzebene Die Veroffent11

chung des erweiterten Ausschreibungstextes zu diesem Beratungsprojekt erfolgte am 

21 09 2016 Die Angebotsfrist endete am 04 10 2016 
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Am 06 04 2016 erfolgte die endgult1ge Veroffent11chung des Beschlusses zur Datenerhebung 

1m Amtsblatt mit einer Frist fur die Datenlieferung bis zum 30 04 2016 Der Beschluss wurde 

1edocl1 nicht wirksam da 1m Amtsblatt nur die Anlage 1 zum Beschluss veroffentl1cht wurde 

nicht jedoch der Tenor Aufgrund dessen hat die Beschlusskammer die Festlegung am 

06 06 2016 erneut erlassen verset1en mit einer Fnst zur Datenlieferung bis zum 22 06 2016 

Am 08 06 2016 fand eine weitere rnundliche Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Dus

seldorf statt 1n der mundhche und 1m Nachgang auch schriftliche Hinweise zum Oualitats 

element der Jahre 2014 bis 2016 erteilt wurden Aufgrund der nchterl1chen Hinweise war es 

erforderlich die Ausschreibung des Beratungsprojekts um die Analyse der Mittelspannungs

ebene zu erweitern Zudem musste eine weitere Erhebung von Daten zur Bestimmung des 

0-Elements erfolgen Mit der E-Mail der Bundesnetzagentur vom 27 07 2016 waren die be 

teiligten Netzbetreiber somit dazu aufgerufen. Angaben zur Stromkre1slange der Mittelspan

nungsebene zu den Anschlusspunkten der Mittelspannungsebene zu den korrigierten ze1t

gle1chen Jahreshbchstlasten der Mittelspannungsebene und zu den zeitgleichen Jahres

hochstlasten der Niederspannungsebene einzureichen Diese Daten waren bis zum 

16 08 2016 zu übermitteln 

Bis zum 21 11 2016 wurden die Daten der Netzbetreiber plaus1b1hs1ert Zum Abschluss der 

Plaus1bil1s1erung wurden die 1n die Analysen eingehenden Daten den Netzbetreibern 1n For

me einer Datenquittung zur Verfugung gestellt 

Am 24 11 2016 wurden die Daten der Netzbetreiber an den Gutachter uberm1ttelt Zu diesem 

Zeitpunkt war absehbar . dass eine Festlegung der individuellen 0 -Elemente 2017 - 2018 bis 

zum 01 01 2017 sehr wahrschein!tch nicht mehr gelingen konnte Die Beschlusskammer 8 

hat daher in ihren Hinweisen zur Anpassung der Erlosobergrenze fur das Kalendeqahr 2017 

die auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veroffent11cht sind mitgeteilt dass die er

gangene Rechtsprechung zum Oualitatselement fur die Neufestlegung entsprechend be

rucks1cht1gt werden soll und die Verte1ternetzbetreiber fur den 15 10. 2016 den Bonus/Malus 

des Voqahres anzusetzen haben Der Netzbetreiber hat dementsprechend fur das Kalender

1ahr 2017 bei der Netzentgeltberechnung ein Oualitatselement angesetzt Auch vor diesem 

Hintergrund ist die Aussage dass eine Festlegung erst 7llm 01 Januar des folgenden Ka

lendeqahres erfolgen durte nicht nachvollziehbar Die vom Netzbetreiber vertretene Rechts

auffassung konsequent weitergedacht hatte dieser zum 15 10 2016 bzw 01 01 201 7 davon 

absehen mussen das Oualitatselement bei der Kalkulation der Netzentgelte fur das Jahr 

201 7 anzusetzen Dass er dies nicht getan hat zeigt e1ndeut1g dass er auch ein Qual1tats

element fur das Jahr 201 7 gegen sich gelten lassen wollte Ein Vertrauensschutzprobleni ist 

auct1 unter diesem Aspekt nicht entstanden 
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Am 22 02 2017 wurde das finale Gutachten zur Best11nmung der Referenzwerte 2017-2018 

an die Bundesnetzagentur uberm1ttelt 

Nachdem die Berechnung der Qualttatselemente und Uberm1ttlung der Ergebnisse an die 

Landesregul1erungsbehorden am 15 03 2015 erfolgte wurde ebenfalls am 15 03 2017 das 

Gutachten auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veroffentltcht 

b) Vorsorglich : Ermessensausübung 

Das OLG Dusseldorf geht 111 seiner Entscheidung vom 15 02 201 7 (Aktenzeichen Vl -3 Kart 

155/15 (V)) davon aus dass erne ruckw1rkende Festsetzung des Ouahtatsetements rncht 

grundsatzltch unzulass1g sei Dem Gesamtkontext der ARegV sei vielmehr die Wertung zu 

entnehmen dass 1n der Regel erne Anpassung fur die Zukunft erfolgen und die ruckwirkende 

Anpassung die Ausnahme bleiben solle Die Regul1erungsbehorde habe aber erne Ermes

sensentscheidung daruber zu treffen ob eine ruckwirkende Anpassung der Erlosobergrenze 

erfolgen solle oder die Anpassung auf die Zukunft zu beschranken ist Dem stehe auch der 

Wortlaut des § 4 Abs 5 Satz 1 ARegV nicht entgegen Insoweit sei stets eine Abwagung 

entsprechend dem Zweck der Ermacht1gung auszuuben und die gesetzlichen Grenzen des 

Ermessens einzuhalten(§ 40 VwVfG) 

Der Beschluss des Oberlandesgerichts ist nicht rechtskraft1g gegen die Entscheidung ist ein 

Rechtsbeschwerdeverfahren anhang1g Die Beschlusskammer halt an rhrer Auffassung fest 

dass ihr bei der Entscheidung uber das ob' einer Festlegung des Oualttatselementes kein 

Ermessensspielraum eroffnet ist Gleichwohl nimmt die Beschlusskammer 1m Folgenden 

vorsorglich eine Abwagung w1derspreitender 1nteressen vor 

Die Interessen der belasteten Netzbetreiber an einer lediglich rn die Zukunft wirkenden Fest

legung des Qualttatselements treten gegenuber den Interessen der Allgemeinheit an der 

Zuverlass1gke1t des Energieversorgungssystems zuruck 

Gesetzgeberisches Ziel der Festlegung des Qualitatselements nach§ 21a Abs 5 EnWG und 

§ 18 ARegV ist die Sicherung ernes langfrrstrg angelegten. le1stungsfah1gen und zuverlass1

gen Betriebs von Energieversorgungsnetzen Oie Festlegung fur die Jahre 2017 und 2018 1rn 

laufe des Jahres 2017 ist auch geeignet . diese Ziele zu verwirklichen da die Anre1zwirkung 

zur Starkung der Versorgungsqualttat unabhangrg vom Zeitpunkt der Bescheidung besteht 

Die Festlegung ist auch erforderlich da der Grundannahme des Gesetz- und Verordnungs

gebers nicht Rechnung getragen wurde wenn der Festlegung des 1nd1v1duellen Oual11a1s

elernents durch Zeitablauf die Grundlage entzogen wurde Andere Konzepte die alternativ 

zur Festlegung des Oual1tatselements herangezogen werden konnten sieht die ARegV nicht 

vor Nach der Konzeption der ARegV ist ein Oualttatselement vorgesehen Der Verord 
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nungsgeber hat in Umsetzung von § 21 a EnWG einen Baukasten an Instrumenten statuiert 

die 1m Regime der Anre1zregul1erung zur Z1elerre1chung Anwendung finden Hierzu gehört 1n 

Bezug auf den zentralen Bauste in der Versorgungssicherheit das Qualitatselement das 

nach§ 19 Abs 2 ARegV 1n der zweiten Regulierungsperiode. sei es 1m Ergebnis ein Bonus 

oder Malus anzuwenden ist 

Die Festlegung ist zudem angemessen 1m engeren Sinne Abzuwagen ist vorliegend das 

Interesse des mit einem Malus belasteten Netzbetreibers am Absehen von einer nachtragfi

chcn Festlegung fur das Jahr 2017 mit dem Interesse deqerngen Netzbetreiber die einen 

Bonus erwarten und mit dem Interesse der Allgemeinheit an Zuverlass1gke1t der Energ1ever 

sorgung 

Das Interesse des Netzbetreibers an einem Absehen von der Festlegung fur das Jat1r 2017 

ist 1n nur eingeschränktem Maße schutzwurdig Dies folgt zum einen aus dem Umstand 

dass dem Netzbetreiber spatestens mit Verottenthchung der Hinweise der Beschlusskammer 

8 1m September 2016 bewusst war dass auch fur das Jahr 2017 ein Qual1tatselement fest 

gelegt wird und auch in den Vorjahren bereits em Qualitätselement festgelegt worden war 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber zu keinem Zeitpunkt mitgeteilt auf die Festle

gung eines Qualitatselements verzichten zu wollen Insoweit konnte er auf ein Ausbleiben 

der Oualitalsregulierung für das Jahr 2017 nicht vertrauen zumal er auch das Oualitatsele

ment mit vorlauf1gen Werten m seine Anpassung der Erlbsobergrenzen fur das Jahr 2017 

und somit in seine Entgeltbildung einbezogen hat Wurde bei den Netzbetreibern mit einem 

Bonus auf erne Aussetzung des Qual1tatselements verzichtet. wurde der melhod1sch festge

legte Grundsatz der Erlosneutralität , also der Ausgleichs der Bonus- und Mafusbetrage uber 

alle Netzbetreiber. aufgegeben Insofern bestunde nur die Moglichke1t das Qualitatselement 

vollstand1g fur das Kalendeqahr 2017 auszusetzen Hier waren Jedoch diejenigen Netzbe

treiber insgesamt 1m gleichen Maße belastet die fur das Kalenderjahr 2018 einen Bonus 

erwarten 

Hrnzu kommt dass der einzelne Netzbetreiber der einen Malus erwartet durch die Oualitats

regul1erung keinen übermaß1gen Belastungen ausgesetzt wird Etwaige unangemessene 

munetarP. Wirkungen werden durch die Vorgaben zur Kappungsgrenze methodisch von 

vornherein ausgeschlossen Die Vorgaben zur Kappungsgrenze dienen dem Ausschluss 

etwaiger unbilliger Harten Dabei ist zu berucks1cht1gen dass die entsprechenden Grenzzie

hungen regelmaß1g zugunsten der Netzbetreiber weit oberhalb de1 in der Rechtsprechung 

zum Hartefall nach § 4 Abs 4 Nr 2 ARegV anerkannten Grenzen (Aufzetuung der E1genka 

p1talverz1nsung) liegen 

Vor diesem Hinte1grund stehen die Interessen des Netzbetreibers auch hinter den Interessen 

der Allgemeinheit zuruck Die Qualitatsvorgaben dienen der S1cller ung eines langfristig an 
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gelegten le1stungsfah1gen und zuverlass1gen Betriebs von Energieversorgungsnetzen ( § 18 

ARegV) und damit unmittelbar dem Gemeinwohl Sie sollen dafur sorgen dass die Versor 

gungsqual1tat bei allem Bemuhen um Kostenetf1z1enz 1m Fokus der Netzbetreiber bleibt 

(Herrmann/Westermann 1n Holznagel/Schutz § 18 ARegV Rn 3) 

Die Vorgaben zur Qual1tatsregul1erung folgen dabei unmittelbar aus den Zielen des EnWG 

Nach § 1 Abs 1 EnWG ist Zweck des Gesetzes u a eine möglichst sichere le1tungsgebun

dene Versorgung der Allgemeinhe it mit Etektnzttat Daran anknupfend dient die Regulierung 

der Elektrrz1tatsnetze nach § 2 Abs 2 EnWG der Sicherung eines langfr1st1g angelegten le1s

tungsfah1gen und zuverlass1gen Betriebs von Energieversorgungsnetzen Nach § 2 Abs 1 

EnWG sind Energieversorgungsunternehmen zudem zu einer Versorgung 1m Sinne des § 1 

verpflichtet so dass umso mehr etwaige Einbußen in Form eines Malus hinzunehmen sind 

und die Interessen der Netzbetreiber an Gew1nnmax1m1erung insoweit zurucktreten 

Das Interesse an einer fortlaufenden Quahtätsregul1erung ist aufgrund dieser gesetzgeberi

schen Zielsetzungen als besonders hoch e1nzuschatzen zumal erhohte R1s1ken von Netz

ausfällen bei Wegfall des Qualitätselements sei es auch nur fur einzelne Jahre 1m Rahmen 

der Daseinsvorsorge in kernem Verhältnis stehen zu den finanziellen Vorteilen der Netzbe

treiber die fur das Jahr 2017 mit einem Malus belastet werden Das Ziel der Qual1tätsregulle

rung durch ind1v1duelle Anreize ein gesamtwirtschaftliches Optimum zu erreichen (hierzu 

Herrmann/Westermann in Holznagel/Schutz, § 19 ARegV. Rn 8) würde so gefahrdet Ge

rade 1m Falle von Netzbetreibern mit einem verhaltnismaß1g , schlechten' Ouahtatselement 

und damit einhergehend einem hoheren Malusbetrag ware es unverl1altnismaß1g die Oual1 

tatsreguherung vor diesem Hintergrund fur ein Jahr auszusetzen 

2. Zusammenfassung der Beschlüsse 

Die separate Festlegung der Berechnungsmethodik und des ind1v1duellen Ouahtatselements 

1n iewe1ls gesonderten Entscheidungen war nicht erforderlich Die gemeinsame Festlegung 

dient der Effizienz des Verfahrens und der ze1thchen Beschleunigung Insbesondere ist kein 

Anhorungsmangel ers1cht11ch da die Netzbetreiber 1m Rahmen der Anhorung gemaß § 67 

Abs 1 EnWG zur Stellungnahme aufgefordert wu rden. den uberm1ttelten Entscheidungsent

wurf hinsichtlich aller Bestandteile !Gutachten Methodik und 1nd1v1duelle Berechnung) zu 

wurd1gen 

Auch eine gesonderte Vorab-Konsultation des Gutachtens unter aktiver E1nbez1ehung der 

Verbande nach § 67 Abs 2 EnWG war nicht eriorderl1ch zumal an der vorangegangenen 

Method1kfestlegung (8K8-13/002) zu den Vorgaben zur naheren Ausgesta ltung und dem 

Veriah1en zur Bestimmung des Ouahtatselementes h1ns1chllich de1 Netzzuverlass1gke1t fur 

Elek tr1z1tatsverte1lernetze nach den §§ 19 und 20 ARegV unter Anwendung der zw1schenze1t· 

ilct1 ergangenen Rechtsprechung weitestgehend festgehalten wurde Zusatzl1ch eriolgte eine 
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gutachterhche Untersuchung der Strukturparameter h1ns1chthch ihrer Eignung fur die Be

stimmung der Referenzwerte Erst nach Abschluss der Datenplaus1b1hs1erungsphase konn

ten die entsprechenden Daten zur Untersuchung an den Berater übermittelt werden Somit 

hatte die Festlegung zur Berechnungsmethodik nicht wie 1n der Vergangenheit geschehen 

bereits vor Abschluss dieser Strukturparameteruntersuchung getroffen werden kennen 

Im Ubr1gen stand den Verbanden die Mög llchke11 einer Beiladung nach § 66 EnWG offen 

diese Moghchke1t haben sie trotz Kenntnis der Verfahrenseinleitungen nicht genutzt 

3. Datenplausibilisierung 

Zur Bestimmung des Ouahtatselementes Netzzuverlass1gke1t Strom wurden die Daten aller 

Elektnz1tatsverte1lernetzbetre1ber herangezogen Ausgenommen wurden Betreiber geschlos

sener Verteilernetze nach § 110 EnWG diejenigen Netzbetreiber die 1n der zweiten Reguile

rungspenode am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen sowie d1ejen1gen 

Netzbetreiber die nach § 1 Abs 2 ARegV von der Anwendung der Anre1zreguherungsver

ordnung ausgenommen sind 

Oie Bestimmung des Ouahtatselementes für die Netzzuverlass1gke1t in Elektnz1tatsverte1ler

netzen knupft an die Def1nit1onen der Allgeme1nveriugung nach § 52 S 5 EnWG vom 22 

Februar 2006 (Az 605/8135) an und an die 1n diesem Zusammenhang durch die Elektnz1

tatsverteilernetzbetre1ber vorgenommenen Datenmeldungen zu Versorgungsunterbrechun

gen Dies ermogl1cht die Bezugnahme auf die seit 2006 durch die Bundesnetzagentur erho

benen Daten nach § 52 EnWG zur Unterbrechungsdauer und Unterbrechungshauf1gke1t. die 

seitdem durch die Elektnz1tatsverte1lernetzbetre1ber kontinu1erl1ch erfasst werden und diesen 

auch vorliegen Um das Verfahren zur Bestimmung des Qualitatselementes mogllchst trans

parent zu gestalten wurden die Netzbetreiber mit der Festlegung uber die Datenerhebung 

zur Bestimmung des Qual1tatselementes hinsichtlich der Netzzuverlass1gke1t Strom nach den 

§§ 19 und 20 ARegV vom 06 06 2016 (Aktenzeichen BKB-15/001 ) aufgefordert die 1hrerse1ts 

anzuwendenden Kennzahlen zu melden Somit erhielten die Netzbetreiber die Moghchke1t 

ihre in der Vergangenheit gemeldeten Daten nach § 52 EnWG erneut zu uberprufen und 

gegebenenfalls Korrekturen 1m Rahmen der Datenerhebung zur Bestimmung des Q 

Elementes vorzunehmen 

Zu1 Sicherstellung einer belastbaren Datengrundlage hat die Bundesnetzagentur die uber

rrnttelten Daten einer unifangre1cl1en netzbetre1berind1v1duellen Plaus1bil1tatsprufung unterzo

gen So wuroe etwa fur ieden Netzbetreiber die Konsistenz der Strukturdaten anhand von 

Daten die der Reguherungsbehorde aus anderen Verfahren vorliegen uberpruft 
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Die Prufung der 1m Rahmen der Datenabfrage zum Qualltatselement uberm1ttelten Kennzah

len SAIDI und ASIDI erfolgte anhand der gemaß § 52 EnWG von den Netzbetreibern 1n den 

Jahren 2013 bis 2015 an die Bundesnetzagentur uberm1ttelten Versorgungsunterbrechungs

daten Traten Abweichungen bezughch der Angaben 1m Rahmen der Datenuberm1ttlung zum 

Qualitatselement und den nach § 52 EnWG übermittelten Daten auf so mussten diese Ab

weichungen von den Netzbetreibern ant1and der emzelnen Versorgungsunterbrechungsda

ten erlautert werden In Einzelfallen wurden daruber hinaus Daten zu Versorgungsunterbre

chungen korrigiert 

Insbesondere die Zuordnung zum Storungsanlass . Hohere Gewalt' bedurfte einer genauen 

Prufung Hierzu wurde regelmaß1g Jede einzelne. seinerzeit gemeldete Versorgungsunter

brechung des Storungsanlasses .. Hohere Gewalr entsprechend den Anforderungen der All 

geme1nverfugung nach § 52 S 5 EnWG zu Vorgaben zur formellen Gestaltung des Berichts 

nach § 52 S 1 EnWG (605/8135) vom 22 02 2006 bzw den Hinweisen zur Zuordnung von 

Versorgungsunterbrechungen zum Störungsanlass „Höhere Gewalt · 1m Rahmen der Daten

erhebung zur Bestimmung des Qualitatselementes hinsichtlich der Netzzuverlass1gke1t Strom 

nach den§§ 19 und 20 ARegV vom 21 04 2011 uberpruft Wurden die Anforderungen nicht 

erfullt wurde der Netzbetreiber aufgefordert seine Angaben entsprechend zu korng1eren 

Zur Plaus1b1llsierung dieser Störungskategone wurden zusatzltche Informationen des Deut

schen Wetterdienstes (Sturmauswertungen der Jahre 2013-2015) und des Bundesamtes für 

Gewasserkunde bzw der zustand1gen Landesamter (Hochwasserauswertungen der Jahre 

2013-2015) herangezogen 

Jeder Netzbetreiber erhielt nach Abschluss der Oatenplaus1b1hs1erung der aufgrund der Fest

legung BKS-1 5/001 uberm1ttelten Daten eine Datenqurttung Diese diente zur Information 

und abschließenden Überprufung seines zuletzt übermittelten Erhebungsbogens der zur 

Berechnung der Qualttatselemente herangezogen wurde 

4. Methodik 

Die Vorgaben zur naheren Ausgestaltung und dem Verfahren zur Bestimmung des Ouahtat

selernentes hins1chtl1ch der Netzzuverlass1gke1t fur Elektnz1tatsverte1lernetze nach den §§ 19 

und 20 ARegV entsprechen 1m Wesentlichen der bereits zuvor getroffenen Entscheidung 

(BKB-13/002) Hinsichtlich de1 Berucks1cht1gung von geb1etsstrukturellen Unterschieden wur

den Jedoch zusatzhch fu1 die Mittel und Niederspannung die Strukturparameter Stromkre1s

lange Anschlusspunkte Anzahl der Letztverbraucher und Bemessungssche1nle1stung unter

sucht Es wurde h1erbe1 uberpruft welcher Parameter am besten geeignet ist geb1etsstruktu

relle Unterschiede nach § 20 Abs 2 S 2 ARegV hinreichend abzubilden oder ob die Ver

wendung der Lastdichte als alle1n1ger Strukturparameter noch ausreichend ist Dies wurde 1rn 

. 17 



Rahmen eines Beratungsprojektes und mit Unterstutzung der Consentec GmbH 1m Rahmen 

des Gutachtens zur .Bestimmung der Refe1enzwerte fur das Quahtatselement 201 7 - 2018 

untersucht 

5. Kennzahlenerm ittlung 

Entsprechend der Allgemeinvertugung nach § 52 S 5 EnWG vom 22 Februar 2006 (Az 

60518135) werden geplante und ungeplante Versorgungsunterbrechungen bei denen Letzt

verbraucher oder We1terverte1ler langer als 3 Minuten unterbrochen sind separat fur jede 

Netzebene erhoben Im Rahmen der Erfassung gemaß § 52 EnWG werden bei ungeplanten 

Versorgungsunterbrechungen tunt Storungsanlasse unterschieden 

a) .Atmosphansche E1nw1rkung · 

b) .. Etnwtrkung Dntter" 

c) . Zuständ1gke1t des Netzbetreibers I Kein erkennbarer Anlass· 

d) ..Ruckw1rkungsstorungen 

e) .Hohere Gewalt" 

Bei geplanten Versorgungsunterbrechungen werden zwei Kategorien unterschieden 

a) „Zahlerwechsel" 

b) Sonstiges 

Neben der Unterbrechungsdauer und der Unterbrechungshauf1gke1t konnen nach § 20 Abs 

1 ARegV fur die Bewertung der Netzzuverlassigke1t auch die Kennzahlen Menge der nicht 

gelieferten Energie oder die Hohe der nicht gedeckten Last herangezogen werden Diese 

Kennzahlen werden bislang jedoch nicht 1m Rahmen der Datenerhebung nach § 52 EnWG 

erfasst und sind auch nicht anderwe1t19 verfugbar Aus den seit 2006 erhobenen Daten kon

nen dagegen die Kennzahlen SAIDl/ASIOI (N1chtverfugbarke1tstndex) berechnet werden die 

zu den 1nternat1onal ubl1cherwe1se verwendeten DISQUAL-Kenngroßen bzw zu den Kenn

zahlen gemaß IEEE Standard 1366-2003° zahlen Die Beschrankung auf die Unterbre 

chungsdauer erfulH die Voraussetzung des § 20 Abs 1 ARegV und reduziert gle1chze1t19 den 

Erhebungsautwand Auf eine separate Berucks1cht1gung der Unterbrechungshaut1gke1t wrrd 

we1terh1n verzichtet da diese 1mpl1z1t 1n der Kennzahl SAIOl lASIDI berucks1cht1gt ist 

D1suur„ D1sl11hd1lon Stud~ Corn1111ttee UNI! 't D:O l:>roup of bperts !)() 05 DISOUAL Ava1lab1111y of Supr'• 
Indices UN PFDE Re f 05005Ren9733 Pa11s 199i 
• IE:E:l Slandard 1356 2003 IEEE Gu1de fo1 Elect11c Power 0 1st11bu t1011 Rehab1l1ty Indices lf[E: Powe1 Eng1nee 

ring Soc1ety Ma y 2004 
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Zur Bestimmung des Qualitatselementes hins1chtl1ch der Netzzuverlass1gke1t fur Elektriz1tats

verte1lernetze werden grundsatzhch Versorgungsunterbrechungen nur in der Netzebene ih 

res Entstehens berucks1cht1gt Somit sind Versorgungsunterbrechungen dem1en1gen Elektn

z1tatsverte1lerbelre1ber und der entsprechenden Netzebene zuzuordnen bei dem bzw 1n der 

ihre Ursache liegt Kommt es 1n Netzen zu Versorgungsunterbrechungen auf Grund von Sto

rungen 1n vor oder nachgelagerten Netzen 1n Anlagen von Letztverbrauchern oder bei den 

einspeisenden Kraftwerken so kann es 1n dem Netz des betrachteten Netzbetreibers zu ei

ner Ruckwirkungsstörung kommen Da die Versorgungsunterbrechungen Jedoch nur 1n der 

Netzebene ihres Entstehens berucks1cht1gt werden . fließen die ungeplanten Versorgungsun

terbrechungen rrnt dem Storungsanlass Ruckwirkungsstörung· nicht 1n die Bestimmung des 

Ouahtatselementes ein 

Weiterhin werden die ungeplanten Versorgungsunterbrechungen mit dem Storungsanlass 

.Hohere Gewalr bei der Bestimmung des Qual1tatselementes nicht berucks1cht1gt Unter 

Versorgungsunterbrechungen mit dem Storungsanlass „Hohere Gewalt" sind betnebsfremde 

von außen durch außergewohnhche elementare Naturkrafte oder durch Handlungen Dritter 

Personen herbe1gefuhrte Ereignisse zu verstehen die nach menschlicher Einsicht und Erfah

rung unvorhersehbar sind mit w1rtschatthch vertretbaren Mitteln und durch außerste nach 

der Sachlage vernunftlgerwe1se zu erwartende Sorgfalt nicht verhutet und unschadhch ge

macht werden konnen und welche auch nicht wegen ihrer Hauf1gke1t vom Betriebsunterneh

mer 1n Kauf zu nehmen sind 

Daruber hinaus fließen geplante Versorgungsunterbrechungen aufgrund von .Zahlerwech

seln" nicht 1n die Bestimmung des Qualitatselementes ein Hierdurch sollen verzerrende Ef

fekte die durch die L1beratis1erung des Messwesens verursacht werden konnen vermieden 

werden 

Oie sonstigen· geplanten Versorgungsunterbrechungen werden mit einem Faktor von 0 5 

gewichtet Auf geplante Versorgungsunterbrechungen konnen sich die Netzkunden vorberei

ten so dass diese geringere Unterbrechungskosten bei den Netzkunden verursachen 

Versorgungsunterbrechungen unterliegen 1m zeitlichen Verlauf stochastischen Schwankun 

gen die die Kennzahl eines Kalendeqahres beeinflussen und sich wiederum auf die Erlos 

obergrenzen der Elektnz1tatsverte1lernetzbetre1ber in Form von Zuschlagen oder Abschlagen 

auswirke n Um die Auswirkungen dieser stochastischen Schwankungen zu dampfen werden 

Durchschnittswerte aus den SAIDllASIDI Werten uber drei Jahre gebildet 

Der Bundesnetzagentur liegen fur die Hochs! - und Hochspannung zurzeit keine Daten vo1 

die eine Berechnung belastbarer Zuverlass1gke1tskenngroßen ermoghchen Aufgrund des 1n 
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diesen Netzebenen ubhchen Ansatzes des sogenannten n-1 Kriteriums· ist die Anzah l der 

auftretenden Versorgungsunterbrechungen sehr gering so dass eine sehr hohe Stochastik 

bei der Ermittlung von Zuverlass1gke1tskennzahlen in diesen Netzebenen zu erwarten ist 

Daher konnen zum gegenwart1gen Zeitpunkt keine belastbaren Zuverlass1gke1tskenngroßen 

(SAIDl/ASIDI) fur die Hoch- und Hochstspannungsebene berechnet werden Fur diese Netz

ebenen wird folgl ich kein Oual1tatselement erlosw1rksam 

Der SAIOl/ASIDI (N1chtverfugbarke1ts1ndex) beschreibt allgemein die mittlere kumulierte 

Dauer von Versorgungsunterbrechungen fur einen Kunden in einem def1111erten Zeitraum In 

der Niederspannungsebene wrrd zur Berechnung des SAIDI fur ein Kalendeqahr die Summe 

aller Zeitspannen mit Versorgungsunterbrechungen mult1phz1ert mit der Anzahl unterbroche

ner Letztverbraucher gebildet und diese anschheßend durch die Anzahl aller angeschlosse

nen Letztverbraucher dividiert In der Mittelspannungsebene wird zur Berechnung des ASI 01 

für ein Kalenderjahr die Summe aller Zeitspannen mit Versorgungsunterbrechungen multrpl1

z1ert mit den 1nstall1erten Bemessungsscheinleistungen der unterbrochenen Netzkuppeltrans

formatoren und Letztverbrauchertransformatoren gebildet und anschließend durch die ge

samte installierte Bemessungsschernle1stung aller angeschlossenen Netzkuppeltransforma

toren und Letztverbrauchertransformatoren d1v1d1ert 

6. Referenzwertermittlung 

Aus den Kennzahlenwerten sind Kennzahlenvorgaben (Referenzwerte) als gewichtete 

Durchschnittswerte, unter Berucks1chltgung von gebietsstrukturellen Unterschieden zu er

mitteln Die Berucks1cht1gung geb1etsstruktureller Unterschiede uber eine geeignete kontrnu

1erl1che Funktion erhoht die Abbrldungsgenau1gke1t von Strukturernflussen Das Gutachten 

Bestimmung der Referenzwerte fur das Oualitatselement 2017-2018 · der Consenstec 

GmbH hat untersucht ob ein h1nre1chend belastbarer Zusammenhang zwischen der Zuver 

lass1gke1tskennzahl SAIDI bzw ASIDI und einem oder mehrerer Strukturparameter vorliegt 

Der Verkabelungsgrad wurde neben weiteren Parametern mit endogenem Charakter hrn

s1chtltch seiner Eignung als geb1etsstruktureller Parameter untersucht Der Gutachter kommt 

zu dem [ rgebnis dass dieser nich1 geeignet ist fur die Referenzwertbestimmung verwende! 

zu werden Dies gilt selbst fur den Fall dass sich der Verkabelungsanteil als statistisch s1gn1

f1kant erweist Oie Ergebnisse der stat1st1schen Analysen zum Verkabelungsgrad srnd rm 

Anhang des Gutachtens dargestellt (vgl Tabelle A 7 fur die Niederspannung sowie die T abel

len A 16 und A 17 sowie Bild 8 fur die Mittelspannung) Die stat1st1schen Ergebnisse zeigen 

dass der Kabelanteil 1m Vergleich zu den anderen getesteten Parametern nicht bzw nicht 

besser geeignet ist geb1etsstrukturelle Unterschiede abzubilden 

Hinzu kommt dass der Verkabelungsgrad ern Be1sp1el fur eine maßgeblich durch den Netz

betreiber beeinflussbare endogene Große ist Es ltegt 1n der Entscheidung des Netzbetre1
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bers wie er sein Netz reahsrer1 ob er be1sp1elswe1se verkabelt oder dieses als Fre1fe1tungs

netz auslegt Der Untersuchung zur Bestimmung der Referenzwerte war eine ganzheitliche 

1ngen1eurw1ssenschaftltche und stat1st1sche Analyse zu Grunde zulegen Insofern srnd Para

meter die rm Vergleich zum Kabelanteil eher auf außere Einflusse zuruckzufuhren (also 

exogen) srnd dem Kabelanteil vorzuziehen Bei einer Berucks1cht1gung des endogenen Ka

belanteils bestunde dre Gefahr dass Fel1lanre1ze gesetzt werden 

Oie Beschlusskammer sieht kerne tragfah1gen Grunde die erne vollstandrge Kongruenz zwi

schen den Strukturparametern zur Berucks1chtrgung gebretsstruktureller Untersehrede 1n der 

Effrzrenzbewertung 1m Rahmen des Etf1z1enzvergle1chs einerseits und einer Oualrtatsbewer 

tung 1m Rahmen der Bestimmung des Ouahtatselements andererseits zwingend gebieten 

Dies begründet sich dann dass die Kostenwirkung einzelner Strukturparameter - und damrt 

deren Relevanz fur dre Efflzrenzbewertung - volllg untersch1edhch ausfallen kann 1m Ver

gleich zu den Auswirkungen auf die Versorgungsqual1tat Geographische oder topographi

sche Gegebenheiten welche die Kosten der Leitungsverlegung insbesondere der Verkabe 

lung ganz erheblich beeinflussen mussen keinen Einfluss auf die Zuverlass1gke1t der Netze 

haben Umgekehrt wirken W1tterungsernflusse spurbar auf die Versorgungszuverlass1gke1t 

ern wahrend die Kostenwrrkung von W1tterungseinflussen zumindest fraglich ist Die kosten

tre1bende Wirkung des Verkabelungsgrades ist unmittelbar nachvollziehbar dessen Wirkun

gen auf die Netzzuverlass1gke1t konnte Jedoch nicht festgestellt werden Eine hohere Le1

tungslange fuhrt ernerserts zu hoheren Storungszahlen und damit tendenziell zu einer gerin

geren Versorgungszuverlass1gke1t andererseits ber Erhohung von Redundanzen durch dre 

hohere Lertungslange aber auch zu einer hoheren Versorgungszuverlass1gke1t Bereits sach 

ltch mussen Kostentreiber also nicht gfe1chze1t1g auch Quahtatstre1ber sein 

Fur die Niederspannung wurde kein h1nre1chend belastbarer Zusammenhang zwischen dem 

SAIDI und einem der untersuchten Strukturparameter 1m Hinblick auf die Berucks1chtigung 

geb1etsstruktureller Untersehrede festgestellt Insofern wrrd der Referenzwert m der Nieder 

spannungsebene als mit der Anzahl der Letztverbrauct1er gewichteter Mittelwert der SAIDI 

Kennzahlen ermittelt 

Sowohl fur dre Nieder- als auch fur die Mittelspannungsebene wurden rm Rahme11 einer gul 

achterltchen Untersuchung alle sinnvollen und sachgerecht erscheinenden Strukturparame 

te r h1ns1chtltch ihrer Eignung als gebretsstrukturelle Parameter bei der Bestunmung der 1e 

werhgen Referenzwerte analysiert Daruber hinaus wurden auch solche Parameter und Pa 

rameterkombrnatronen untersucht die weniger sinnvolle geb1etsstrukturelle Untersehrede 

bescl1re1ben Fur eine ganzherthche Untersuchung waren dabei sowohl 1ngenieursw1ssen 

schaft l1che als auch statische Methoden anzuwenden Das Gutachten kommt 1m Ergebnis zu 

der eindeutigen Empfehlung dass keiner der getesteten Parameter bzw Parameterkomb1na 

t1 onen geeignet ist geb1etsstrukturelle Unterschiede eindeutig abzubilden Dies bedeute t 
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dass Unterschiede 1n den Datenpunkten nicht durch einen der getesteten Parameter erklart 

werden konnen Insofern stellt sich auch die Frage. wie eine von den Netzbetreibern gefor 

derte Gruppenbildung erfolgen soll Die durchgefuhrten Analysen weisen darauf hin dass fur 

alle Netzbetreiber ein einhe1tl1cher Referenzwert anzusetzen ist da eine unterschredliche 

Bestrmmung von Referenzwerten nrcht begrundet werden kann Letztlich rst somit der mit der 

Anzahl der angeschlossenen Letztverbraucher gewichtete M1ttelwer1 aus den SAIDl 

Kennzahlenwerten aller beteiligten Netzbetreiber die e1nz1g sachgerechte Große. die als Re

ferenzwert der N1ederspannungsnetzebene heranzuziehen war 

Zur Dämpfung von Schwankungen ein S1cherhe1tsband einzuziehen also e1ne1 Bandbreite 

von Abweichungen um den Referenzwert ohne Bonus oder Malus einzufuhren ist aus meh

reren Grunden nicht z1elfuhrend Eine eindeutige Besltmmungsmogl1chke1t fur die Grenzen 

eines Sicherheitsbandes ist nicht gegeben. somit steht ein S1cherhe1tsband 1m Widerspruch 

zum Ziel einer moghchst einfachen Struktur des Qualitätselementes Jedes S1cherhe1tsband 

zieht unweigerlich deutliche Ergebnisanderungen des Qual1tatselements nacl1 je nachdem 

ob ein Netzbetreiber die Grenzwerte eines Totbandes gerade uberschre1tet oder nicht We

sentlich spricht gegen ein S1cherhe1tsband dass seine Dampfungsw1rkung nur unter zwei 

Voraussetzungen gegeben ware 

Mogltch ware zunachst ein sehr breites S1cherhe1tsband. das mit hoher Wahrschein

11chke1t die typische Schwankungsbreite der Qualitatskenngrößen uberdecken würde Dieses 

S1cherhe1tsband hatte zwar eine dampfende Wirkung Es wurde jedoch den gewünschten 

Anre1zettekt des Qualitatselementes gte1chze1t1g - bis zur Wirkungslos1gke1t - dampfen 

Ein engeres Sicherheitsband konnte um die historische 1nd1v1duelle Qualttat eines 

jeden Netzbetretbers definiert werden Ein solches Band ware nur dann dampfend wirksam 

wenn diese h1stonsche 1nd1v1duelle Qual1tat als Bezugswert verwendet wurde 

Demgegenüber ist die Mittelwertbildung uber mehrere Jahre 1n Verbindung mit einer mog

lichst linearen Qualttats-Erlos-Funkt1on. die die Auswirkungen von stochastischen E1nflussen 

vermindern eindeutig vorzuziehen 

Dem Wortlaut der Vorschrift des § 20 Abs 2 ARegV ist zu entnehmen dass bei einer Be

rucks1cht1gung geb1etsstruktureller Unterschiede eine Gruppenbildung erfolgen kann Da hier 

1edoch geb1etsstrukturelle Unterschiede nicht berucks1ch!lgt werden konnten war eine Grup· 

penb1ldung nicht vorzunehmen Der Referenzwer1 der N1ederspannungsnetzeben ist mit der 

Anzahl der angeschlossen Letztverbraucher gewichtet Somit ist auch 1n der Niederspan 

nungsnetzebene bereits eine D1Herenz1erung bei der Z1elwertvorgabe vorgenommen worden 

die Netzbetreiber beeinflussen den e1nhettl1chen Referenzwert entsprechend der Anzahl der 

an ihrem Niederspannungsnetz angesct1lossen Letztverbraucher 

Wie in der Festlegung uber die Datenerhebung zur Bestimmung des Ouat1tatselementes 

h1ns1chtltch der Netzzuverlass1gke1t Strom nach den§§ 19 und 20 ARegV (BKS-151001) vom 

06 06 2016 angekund1gt waren die uberm1ttelten Angaben der beteiligten Netzbetreibern zu 
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plaus1b1l1s1eren Dies diente vornehmlich der Sicherstellung einer h1nre1chend belastbaren 

Datengrundlage Demzufolge war u a die Konsistenz der Daten 1m uberm11telten Datensatz 

mit den bislang vom Netzbe1re1ber zu Regulierungszwecken an die Regulterungsbehorden 

gemeldeten Daten zu uberprufen Im konkreten Fall der Kennzahlen zur Netzzuverl ass1gke1I 

wurden diese den seinerzeit rm Rahmen der Berichtpflichten nach § 52 EnWG vom Netzbe· 

tre1ber an die Bundesnetzagentur uberm1ttelten Angaben gegenubergestell1 Anlass zu erner 

naheren Uberprufung bestand immer dann wenn konkrete Anhaltspunkte vorlagen die 

Zweifel an der R1cht1gkeit der ubermittelten Daten begrundeten Zur naheren Uberprufung 

der Netzbetre1berangaben zahlte bspw die Einholung weiterer Auskunfte Erlauterungen 

oder entsprechender Nachweise beim 1ewe1l1gen Netzbetreiber Oaruber hinaus war eine 

Gesamtschau uber alle vom 1ewe1ltgen Netzbetreiber zur Verfugung stehenden Informatio

nen durchzuführen Sorrnt wurde hinreichend sichergestellt . dass nur belastbare Daten ver

wendet wurden Im Ergebnis konnte festgestellt werden , das diese einzelnen Netzbetreiber 

mit einem durchschnittlichen SAIDl-Wert von kleiner 1 m1n/a plausible Angaben uberm1ttell 

hatten 

In der Mittelspannung kommt der Gutachter (vgl Gutachten .. Bestimmung der Referenzwer

te fur das Qualltatselement 2017-2018 der Consenstec GmbH) zu dem Ergebnis dass der 

Strukturparameter Lastdichte einen h1nre1chend belastbaren Zusammenhang mit der Zuver

lass1gkeitskennzahl ASIDI aufweist und von den untersuchten Parametern auch am besten 

geeignet ist geb1etsstrukturelle Unterschiede bei der Referenzwertermittlung fur das Ouall

tatselement abzubilden 

Dabei besteht zwischen dem exogenen Strukturparameter Lastdichte und der Netzzuverlas

s1gke1t ein nicht -linearer Funktionszusammenhang Bei einer sehr geringen Versorgungs

dichte beeinflusst eine Veranderung der Versorgungsdichte stark die Netzzuverlass1gke1t. 

wahrend bei einer sehr hohen Versorgungsdichte die Veranderung der Versorgungsdichte 

die Netzzuverlass1gke1t nur wenig beeinflusst wird Es liegt somit ein hyperbelahnltcher Funk· 

lronsverlauf wie nachstehend dargestellt vor 

a . b 
X' 

netzbetre1berind1v1dueller Referenzwert fur die Mittelspannungsebene 

X ind1v1duelle Lastdichte des Netzbetreibers in kW/km' 

a b Regress 1onskon sta nie 

c konstanter Regress1onsexponent 

Die Lastdichte ist fur die Mittelspannungsebene definiert als der Quotient aus der ze1tgle1

chen Jahreshochstlast aller Entnahmen [1n kWj und der geografischen Flache [1n krn 1
] Die 

Jahreshochstlast wird h1erbe1 um den Anteil der Lasten der horizontalen angeschlossen We1 
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terverteiler (sogenannte We1tervene1ler auf gleicher Spannungsebene) bereinigt sofern die

se We1terverte1ler am Netz angeschlossen sind, um so eine Gleichlauf mit den Versorgungs

unterbrechungen herzustellen 

Die Referenzwerte werden auf Grundlage der von den Netzbetreibern uberm1ttelten Daten 

ermittelt Eine von den ind1v1duellen Netzbetre1berdaten unabhan919e Enrnttlung der Refe

renzwerte oder ein Etnfneren der Referenzwerte auf das Niveau von vor der Emfuhrung der 

Anre1zregulterung ist nicht sachgerecht und widerspricht den Vorschntten der ARegV Eine 

sachgerechte 8erucks1cht1gung geb1etsstruktureller Unterschiede konnte 111 der Form nicht 

gewahrle1stet werden Bei der Ermittlung des Q-Elements handelt es sich um einen datenge

triebenen Prozess Die Ergebnisse sind insofern abhang19 von den zu Grunde ltegenden 

Daten und Annahmen wie etwa dem Kurvenverlauf Sowohl der hyperbolische Funktionsver

lauf als auch die ermittelten Regress1onskoefftz1enten erweisen sich insbesondere 1m H1n 

bl1ck auf ingen1eursw1ssenschaf11tche Aspekte als plausibel Ein wesentlicher Grund fur die 

Anderungen der Regress1onskoeff1z1enten 1m Vergleich zu den Vorjahren ist die Verwendung 

der korng1erten zeitgleichen Jahreshochstlast zur Berechnung der Lastdichte d h die ze1t

gle1che Jahreshöchstlast wurde bere1n1gt um die ze1tgle1chen Entnahmen von horizontal 

nachgelagerten fremden Netzen (sog Weiterverteiler auf gleicher Spannungsebene) 

Dadurch sinkt die Lastdichte der betroffenen Netzbetreiber so dass es nicht verwunderltch 

ist dass auch der entsprechende Regress1onskoeff1zient , a" n1ednger ist als 1n den Voqah

ren 

Die von den Netzbetreibern übermittelten Daten waren die Grundlage der Analysen des Gut

achters Die unternehmensspez1f1schen Daten wurden jedem Netzbetreiber vor Beginn der 

Analysen in Form von Datenquittungen bereitgestellt Oie Berechnungen des Gutachters 

wurden ebenfalls noch einmal uberpruft Insofern hat die Beschlusskammer keinen Anlass 

fur Zweifel an den korrekten Berechnungen des Gutachters 

Wie angekund1gt werden die Ausgangsdaten zur Ermittlung der Qualttatselemente 201 7 

2018 nach Abschluss des Anhörungsverfahrens auf den Internetseiten der Bundesnetzagen

tur verottentllcht Um eine großtmogltche Transparenz h1ns1cht11ch des Verfahrens unter 

gle1chze1t1ger Wahrung von Betriebs- und Geschaftsgehe1mnrsse sicherzustellen. werden wie 

tn der Vergangenheit neben den rn § 31 ARegV genannten Großen weitere Werte die .<:u1 

Berechnung der Oualttatselemente erforderlich sind veröffentlicht Dabei handelt es sich um 

die nach §§ 19 und 20 ARegV ermittelten Kennzahlenvorgaben dte Abweichungen der 

Netzbetreiber von diesen Vorgaben sowie um Daten die gemaß § 27 Abs 2 StromNEV und 

§ 17 Abs 2 StromNZV auf den ln1ernetse1ten der Netzbetreiber zu veroffentl1chen sind bzw 

keine schutzwurd1gen Betnebs· oder Geschaf1sgehe1mnrsse darstellen 

Die beiden Regress1onskoefttz1enten a und . b" sind weder vo1gegeben noch sind hterlur 

Wertebereiche vorgesehen wie dies fur den Regress1onskoeff1z1enten c der Fa ll ist Die 

Regress1onskoetfrz1enten a und b. ergeben sich einzig auf Basis der zu Grunde liegenden 
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Daten Im Gegensatz dazu hat die ingenieursw1ssenschaft11che Untersuchung von Consen 

tec (Ausgangsgutachten) gezeigt dass fur den Exponenten c· ein Wertebereich von 0 5 bis 

1 angemessen sei Anders als 1n den Voriahren (lntervalluntersuchung) wurde der Parameter 

c· in der 1etz1gen Analyse frei bestimmt so dass sich der optimale Wert fur den Koeffizienten 

c ergeben konnte Dieser lag be1 einem Wert von 0 93 und somit 1nnert1alb des o g Wer

tebere ichs 

Eme explizite Ausre1ßeranalyse wie etwa bei der Durchfuhrung des Ett1z1enzvergle1chs ist fur 

das 0 -Element nicht gesetz lich vorgesehen Da zur Bestimmung des 0 -Elements regress1

onsanalyt1sche Ansatze zur Anwendung kommen ist eine Ausre1ßerkontrolle sinnvoll Da

tenpunkte werden tn Regress1onsanalysen dann als Ausreißer behandelt wenn sich das 

Besttmmthe1tsmaß durch das Entfernen eines Datenpunktes stark andert und es dadurch zu 

einer Unter - oder Uberschatzung des Best1mmtheitsmaßes kommt oder wenn ein Daten

punkt einen dominierenden Einfluss auf den Funktionsverlauf aufweist Typische mathemati

sche Verfahren (wie etwa Cook-D1stanz oder DFBETAS) zur Bestimmung dieser Punkte 

konnen hier jedoch nicht angewendet werden, da eine Gewichtung der Datenpunkte vorge

nommen wurde Die Anwendung dieser Methoden würde automatisch zu einer ldent1f1kat1on 

der Datenpunkte mit einem hohen Gewicht als Ausreißer führen da diese die Funkt ion und 

das Best1mmthe1tsmaß durch das gewahlte Vorgehen stark beeinflussen 

Der Gutachter hat daher eine visuelle Ausre1ßerprufung bei der Bestimmung der Referenz

werte vorgenommen Dabei wurde weder die Dominanz auf den Funktionsverlauf eines 

Netzbetreibers festgestellt noch wurde eine wesentliche Änderung des Best1mmthe1tsmaßes 

durch das Entfernen von visuell auffalhgen Datenpunkten festgestellt Die Bereinigung des 

Datensatzes um Ausreißer ist daher nicht notwendig 

Im Übrtgen wird zur Verminderung des stochastischen Einflusses auf die Unterbrechungsda

ten eine Mittelwertbildung uber drei Jahre durchgefuhrt Um die Zumutbarke1t zu gewahrle1s

ten findet schheßl1ch eine Kappung des Quahtatselements statt 

Von einigen Netzbetreibern wurde eingewandt die Lastdichte bilde nicht alle strukturellen 

Nachteile sachgerecht ab Diese gelte insbesondere fur den im Rahmen der Energ1ewende 

starken Zubau von dezentralen Erzeugungsanlagen und lange Versorgungswege Dem ist 

entgegenzuhalten. dass bereits 1m Ausgangsgutachten nachgewiesen wurde. dass ein Zu 

sammenhang zwischen dem Ausbau dezentraler Erzeugung und der Netzzuverlass1gke1t 

theoretisch nur in Teilen nachvollziehbar ist und bisher auch 1n keiner bekannten Untersu

chung 1n Bet racht gezogen wurde Im Ubngen wurde 1m Rahmen der Analyse zur Bestim

mung der Referenzwerte durch den Berater alle sinnvollen und sachgerecht erscheinenden 

Struktur pararneter sowohl ingenieursw1ssenschaftl1ch als auch stat1st1sch h1ns1chthch ihrer 

Eignung untersucht (Vgl u a Consentec Bestimmung der Referenzwerie fur das Qualitat

selement 2017-2018 S 19 ) Im Hinblick auf die Analyse von langen Versorgungswegen 

wurden 1m Rahmen der gutachterhchen Untersuchungen auch auf die Stromkre1slange be 

zogenen Parameter ana lysiert Im E rgebrns zeichnen sich Jedoch alle auf die Stromkre1sla n
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ge bezogenen Parameter durch nicht plausible Funkt1onsverlaufe aus und scheiden somit fur 

eine Berücks1cht1gung bei der Best immung des Qualitatselementes letztlich aus Im Ubngen 

ergaben die gutachterl1chen Analysen wie bereits 1m Ausgangsgutachten einen deutlichen 

Zusammenhang zwischen dem exogenen Parameter Lastdichte und der endogenen Strom

kre1slange so dass durch die Verwendung der Lastdichte auch lange Ubertragungswege 

berucks1cht1gt sind 

Daruber hinaus wurden solche Parameter bzw Kombinationen untersucht die 1ngenieurs

w1ssenschaft l1ch weniger sinnvoll erschienen Im Ergebnis wurde fur die M1ttelspannungsnet

zebene die Verwendung der Lastdichte als einziger Parameter in der Gesamtschau als beste 

Losung 1dent1f1z1ert Dieses Ergebnis bestat1gt die Analysen . die seit Beginn der Ouahtatsre

guherung gemacht werden konnten 

Festzuhalten ist . dass 1m Rahmen der Ouahtatsreguherung keine Zielvorgaben gesetzt wer

den es werden auch keine Entwicklungspfade vorgegeben Die Ouahtatsregullerung erhebt 

Jedoch gegenube1 den Netzbetreibern den Anspruch . dass Versorgungsunterbrechungen 

unter den gegebenen Rahmenbedingungen nach Mögl1chke1t zu vermeiden sind und eine 

aufgetretene Storung so kurz wie mogllch zu halten ist Der Vortrag des Netzbetreibers dass 

dte Oualltatsvorgaben durch dte Verscharfung nicht mehr erreicht oder ubertroffen werden 

konnen lasst sich mit Verweis auf die erlosneutrale Ausrichtung des Oualttatselementes ent

kratten So werden die Zuschlage auf die individuellen Erlosobergrenzen der beteiligten 

Netzbetreiber mit einer vergleichsweise hohen Versorgungszuverlass1gkeit durch die Ab

schlage der Netzbetreiber mit einer vergleichsweise geringen Versorgungsqualltat finanziert 

Zur Bestimmung der gebietsstrukturellen Unterschiede ist der Strukturparameter Lastdichte 

als Mittelwert der Kalenderjahre 2013 2014 und 2015 heranzuziehen Eine Mittelung uber 

drei Kalendeqahre ist geboten. da ansonsten keine Bereinigung von Netzubergangen mehr 

erfolgt Somit ist sichergestellt . dass 1m Jeweiligen Kalendeqahr dem zu betrachtenden Netz

gebiet die entsprechenden Strukturparameter zugeordnet sind 

Fur die Gewichtung der Referenzwertfunktion wurde die Summe der Letztverbraucher der 

Mittel- und Niederspannungsebene (inkl Umspannebenen) angewandt da sich diese Große 

als die geeignetste herausgestellt hat 

Dabei wurden die nachstehenden Werte fur die Regress1onskostanten fur die verwendete 

Regress1onsfunkt1on ermittelt 

612 ~584 . 4 8245 Y„, xc ~;(2 

Der Regress1onsexponent c liegt ti1erbe1 1111 Optimum bei 0 9262 und sorrnt innerhalb der aus 

1ngenieurw1ssenschaftl1cher Sicht als plausibel betrachtete Bandbreite von 0 5 bis 1 Zur Be 

st1mmung der optimalen Regress1onskonstanten c wurde das Bestimmthe11smaß R' maxi
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m1ert Das Best1mmthe1tsmaß beschreibt den Anteil der Streuung innerhalb der Netzzuver 

lass1gke1t (y-VanableJ der durch Regress1onsfunkl1on erklart werden kann und betragt R~ = 

0 612 

7. Monetarisierungsfaktor 

Unter Abwagung der Zielsetzungen nach § 1 EnWG ist grundsätzl1cl1 eine am Letztverbrau

cher orientierte Opt1m1erung der Versorgungszuverlass1gke1t anzustreben Dies kann erreicht 

werden wenn die Grenzkosten der Netzbetreiber fur eine Oualitatsveranderung dem Grenz

nutzen der Gesellschaft aus einer Qua l1tatsverbesserung/Quahtatsverschlechterung entspre

chen 

Die Zuschlage oder Abschlage auf die Erlösobergrenze die 1n Abhang1gke1t vorn erreichten 

Ouahtatsniveau ermittelt werden sollen die Kosten der Gesellschaft aufgrund einer Versor

gungsunterbrechung w1dersp1egeln Der gesellschaftlich empfundene Wert der Versor

gungsqual1tat muss für die Monetaris1erung von Abweichungen der Netzbetreiber von ihren 

entsprechenden Referenzwerten ausschlaggebend sein Diese Kopplung des Monetans1e

rungsfaktors an die Kundensicht eroffnet einen Spielraum fur eine integrierte Kosten- und 

Ouahtatsopt1m1erung durch den einzelnen Netzbetreiber Das Modell ermogltcht langfr1st1g 

eine Entwicklung hin zum gesamtw1rtschaftl1ch optimalen Qualitatsn1veau. bei dem die netz

seit1gen Grenzkosten dem kundense1t1gen Grenznutzen der Versorgungsqualitat entspre

chen 

Die Ausfallkosten - auch als .Value of Lost Load" (Voll) bezeichnet - fur Deutschland wer

den auf Basis eines makroökonomischen Ansatzes. der sogenannten Produkt1onsfunkt1ons

methode ermittelt Ausgangspunkt fur die Ableitung des Monetans1erungsfaktors ist eine 

Analyse der durch eine Versorgungsunterbrechung zu erwartenden gesellschaftlichen Kos

ten Elektriz1tat wird dabei insbesondere als Input-Faktor für Wertschöpfung in der Produkti

on 1n der Industrie beim Gewerbe und dem Handels- und Landw1rtschattsbere1ch sowie als 

Nutzen stiftend fur den Wert der Fre1ze1t der Haushalte betrachtet Es wird somit angenom

men dass Versorgungsunterbrechungen zum einen Ausfallkosten 1n der Industrie dem Ge

werbe und dem Handels und Landw1rtschaftsbere1ch verursachen und zum anderen die den 

Haushalten zur Verfugung stehende Fre1ze1t reduzieren und sich daher negativ auf das Nut

zenniveau der Haushalte auswirken Uber entsprechende Annahmen bezugl1ch des Verhalt 

nisses von Strornendverbraucl1 zu W1nschaftsle1stung bzw Fre1ze1tnutzen wird der daraus 

resultierende Wert einer ausgefallenen Kilowattstunde (kWh) ermittelt 

Kernannahme fur die Schatzung von Ausfallkosten der Sektoren Land-/ Forstw1rtschatt/ F1

schere1 Industrie und Handel/ Gewerbe/ 0 1enstle1stungen/ Transport ist die einer linearen 

P1odukl1onsfunkt1on wonach sich der Wert einer K1towattstunde innerhalb eines Sektors d1
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rekt aus dem Verhaltrns der sektoralen Wertschopfung zu dem Gesamtstromverbrauch die

ses Sektors ergibt 

Fur die Bestunmung der Ausfallkosten 1m Haushaltsbereich wird wie 1m lndustnebere1ch die 

Kernannahme eines linearen Zusammenhangs zwischen dem Weri der Fre1ze1t und dem 

Stromverbrauch zugrunde gelegt Der Nutzen von Freizeit verhalt sich also proportional zum 

Stromverbrauch Dies 1mphz1er1 zudem. dass Jede Stunde mit unterbrochene1 St1ornversor

gung 1m Haushalt einer verlorenen Stunde Freizeit entspricht 

Der Mittelwert aus dem Voll der drei Sektoren land-/Forstw1rtschaft/F1schere1 Industrie und 

Handel/Gewerbe/D1enstle1stungenrrransport und des Haushaltsbereiches wird mit dem 

Stromverbrauch gewichtet 

Werden die ermittelten Schadenskosten mit der durchschnittlichen Last pro Endkunde mult1

phz1ert und durch 60 m1n/h d1v1d1ert ergibt sich schließlich der Monetaris1erungsfaktor Die 

durchschnittliche Last pro Endkunde fur das entsprechende Kalenderiahr berechnet sich aus 

der iahrhchen Stromabsatzmenge fur Deutschland d1v1d1ert durch die Anzahl der Jahresstun

den (8760 h) sowie die Anzahl der Endkunden. 

Der Monetaris1erungsfaktor wurde entsprechend den 1m Gutachten „Konzept1onierung und 

Ausgestaltung des Ouahtatselementes 1m Bereich der Netzzuverlass1gke1t Strom sowie des

sen Integration in die Erlosobergrenze" (Ausgangsgutachten) beschriebenen Vorgaben er

mittelt Die hier beschriebene makrookonom1sche Analyse stellt nach wie vor den besten 

Weg dar die Zahlungsbereitschaft der Kunden zu ermitteln Andere Ansatze wie etwa eine 

Kundenumfrage sind 1m Gegensatz dazu sehr aufwendig und kostenintensiv Ob die Ermitt

lung des Monetans1erungsfaktors durch einen derartigen Ansatz verbessert wird ist zudem 

unklar 

Der Monetaris1erungsfaktor wurde daher auf Basis der zum Zeitpunkt der Berechnung aktu

ellsten Daten der offentl1chen Statistik ermittelt und reprasent1ert die gegenwert1ge Entwick

lung bezugllch des Elektnz1tatsverbrauchs. der Bruttowertschopfung sowie der Gesamtlohne 

Sowohl bei der Bruttowertschöpfung als auch h1ns1chtl1ch der Gesamtlöhne ist 1m betrachte

ten Zeitraum ein Anstieg der Werte festzustellen . der einen hoheren Mu11ela11s1erungsfaktor 

begrundet 

8. Kappungsgrenze 

Im Sinne einer Erlosneutral1tat der Ouahtatsreguherung soll mit der E1nfuhrung des Ouahtat

selementes keine generelle Ve1 anderung der Erloss1tuat1on der Netzbetreiber insgesamt 

erreicht werden Vielmehr sollen sich die Bonus- und Maluszahlungen des Qualitatselemen

tes ube1 die Gesamtheit aller betroffenen Netzbetreiber mogl1chst ausgleichen 
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Um die monetaren Auswirkungen auf die Erlosobergrenze auf ein verha1tnismaß1ges Maß zu 

begrenzen die einem Netzbetreiber maximal aus dem Qual1tatselement entstehen können 

sollen Kappungsgrenzen berucks1cht1gt werden 

Durch eme symmetnsche Kappung kann es zu einer genngfug1gen Abweichung vom Zie l 

einer erlosneutralen Ausgestaltung der Oual1tats-Kosten-Funkt1on kommen Aus diesem 

Gnmd hat die Bundesnetzagentur einen Kappungskorr1dor von 2 bis 4 % vorgegeben Aus 

Sicht der Beschlusskammer ist eine Kappung innerhalb dieses Korridors ausreichend, um 

die Auswirkung auf die Erlosobergrenzen der Netzbetreiber angemessen zu begrenzen 

Ausgehend hiervon ist eine Kappung von 4 % anzuwenden. da somit die Abweichung von 

der angestrebten Erlosneutral1tat m1nim1ert wird 

9. Netzübergänge 

Die Daten hrns1chtltch der Kennzahlen AStDI und SAIDI und der Strukturparameter werden 

tur das Netz entsprechend den tatsachltchen Gegebenheiten Jeweils zum 31 12 eines Kalen

deqahres berucks1cht1gt Die Daten bilden somit das 1ewe1ls zum 31 12 eines Kalendeqah

res vorhandene Netzgebiet ab Eine Bereinigung der Daten um Netzubergange erfolgt somit 

nrcht 

Netzubergange werden dadurch berucksichtigt. dass eine Mittelung über einen anthmet1

schen nicht gewichteten Mittelwert der 1m 1eweil1gen Kalendeqahr tatsachllch dem Netz zu 

zuordnenden Kennzahlen ASIDI und SAIDI sowie den Strukturparametern zu r Bestimmung 

des Oual1tatselementes erfolgt 

Die fur 20 17 und 2018 ermittelten Zu- und Abschlage bzw Anteile davon konnen 1m Wege 

des Verfahrens nach § 26 ARegV ubertragen werden 
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IV. 

Im Folgenden wird das netzbetre1bennd1v1duelle Qualltatselement fur die Kalendeqahre 201 7 

und 2018 bestimmt 

1. ermittelte Kennzahlen 

Zur Berechnung des Ouahtatselementes ist fur den Netzbetreiber aus den Kalendeqahren 

2013 bis 2015 1m Mitte l ein SAIDI 1n Hohe von 1 84 und ein ASIDI 1n Hohe von 2 34 heran

gezogen worden (Anlage 1) 

2. ermittelter Referenzwert 

a} Mittelspannung 

In die Regress1onsberechnung ist eine Lastdichte des Netzbetreibers von - pro 

km 1 (Anlage 1) eingegangen 

Auf dieser Grundlage wurde fi.Jr den Netzbetreiber 1n der Mittelspannungsebene ein Refe

renzwert von -=rm1ttelt (Anlage 1) 

b) Niederspannung 

Der Referenzwert in der Niederspannungsebene wurde auf Basis einer einfachen mit 

der Anzahl der iewe1hgen Letztverbraucher gewichteten M1ttelwertb1ldung ermitte lt Dei 

Referenzwert der N1ederspannungsnetzebene hegt bei 

3. ermittelter Bonus/Malus 

Der Bonus bzw Malus wird unter Anwendung folgender Formel erm1ttelt 

Bonus"0 / Malus.„„ 

Fw die Mittelspannungsebene ergibt sich somit ein 

Dabei wurden fur die Mittelspannungsebene folgende Daten zur Grunde gelegt 

„ 

ASIDI 2 34 

Mittelwert der Anzahl der Letztverbraucher (inkl aller nachgelagerten eigenen 

Netz- und Umspannebenen) dei Kalendeqahre 2013 bis 2015 
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Fur die Niederspannung ergibt sich somit ein 

Dabei wurden fur die Niederspannungsebene folgende Daten zur Grunde gelegt 

y 1Hcll • 
SAIDI 1 84 

Mittelwert der Anzahl der Letztverbraucher der Kalendeqahre 2013 bis 2015 -
m 0 21 €/a/min/L V 

Fur die Nieder - und Mittelspannungsebene ermittelt s1ct1 demnach insgesamt ein 

Das Qualilätselement nimmt den von einer Versorgungsunterbrechung betroffen Kunden und 

dessen Zahlungsbereitschaft für ein bestimmtes Qualitätsniveau in den Blick Für die Be

messung des Bonus/Malus sind samtilche direkt angeschlossene Letztverbraucher zu be

rucks1cht1gen Dies gilt auch für die Letztverbraucher . die rn der Sammelschiene der HS/MS

Umspannebene angeschlossen sind. da diese entsprechend den Vorgaben zur Datenerhe

bung nach § 52 EnWG der Mittelspannung zuzurechnen sind Da bei der Berechnung des 

Bonus/Malus in der Mittelspannung zudem sämtliche Letztverbraucher nachgelagerter 

Spannungsebenen berucks1cht1gt werden. ist der Anteil der an der Sammelschiene HS/MS 

angeschlossenen Letztverbraucher sehr gering 

4. Kappungsgrenze 

Mit dem ausgewählten Modell und einer Kappung von 4 % der Erlosobergrenze des Kalen

derjahres 2015 ergibt sich die minimale Abweichung von der Erlosneutral1tat 1n Hohe von 

120 863.16 € Bei Jeder anderen Kappungsgrenze war die Abweichung von der angestrebten 

Erlosneutral1tat größer 

Der Netzbetreiber ist von der Kappung nicht betroffen 
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5. Anpass ung der E rlösobergrenzen 

Oie E rlosobergrenzen sind in den Jahren 2017 und 2018 um folgende Betrage zu erhohen 

r- ERLÖSOBERGRENiEN-_- ---ERLÖSOBERGRENZEN-=-1 

ANPASSUNG ANPASSUNG 

DES KAI ENDERJAHRES DES KALENDERJAHRCS 

2017 2018 
r---=-===---i- 

L 

V. 

Hinsichtlich der Kosten nach § 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid 

VI. 

Die be1gefugten Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses 


Anlage 1: Ubers1cht der Daten des Netzbetreibers zur Bestimmung des Oual1tatsele 


mentes 

Anlage 2: Makrookonom1sche Analyse - Monetansierungsfaktor 

Anlage 3: Gutachten Best11nmung der Referenzwerte fur das Qual1tatselement 2017 

2018' der Consentec GmbH 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung Be

schwerde erhoben werden Oie Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur (Haus 

anschrift Tulpenfeld 4 53113 Bonn) einzureichen Es genugt wenn die Beschwerde inner 

halb der Frist bei dem Oberlandesgericht Dusseldori (Hausanschrift Cec1l1enallee 3 40474 

Ousseldorf) emgeht 

Die Beschwerde ist zu begrunden Die Frist fur die Beschwerdebegrundung betragt einen 

Monat Ste beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 

der Vorsitzenden des Beschwerdegenchts verlangert werden Die Beschwerdebegrundung 

muss dte Erklarung inw1ewe1t der Beschluss angefochten und seine Abanderung oder Auf 

hebung beantragt wtrd und die Angabe der Tatsachen und Bewe1srntttel auf die sich die 

Beschwerde stutzt . enthalten Oie Beschwerdeschnft und Beschwerdebegrundung mussen 

durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sern 

Ote Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs 1 EnWG) 

Vorsitzender Be1s1tzer Be1s1tzer 

Petermann Wetzl 
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EWE Netz GmbH Anlage 1 
10001846 

Qualitätselement hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit Strom 2017 - 2018 

1 

Netzbetreiber. EWE Netz GmbH 

Betnebsnummer 10001846 

Netznummer: 

Zulässige Erlösobergrenze 2015 228 054. 704.87 € 


(abzughch der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten und der Kostenstellen der HöS, 


HöS/HS. HS und HS/MS) 


Der Monetarisierungsfaktor m hegt bei 0.21 €/a/LV/min . 

Niederspannungsebene 

1 1 Eingangsdaten 

Anzahl Letztverbraucher der an der eigenen NS-Ebene angeschlossenen Letztverbraucher 

(LV NS) 

Anzahl der LV NS 2013 


Anzahl der LV NS 2014 


Anzahl der LV NS 2015 


Arithmetisches Mittel der Anzahl LV NS 

Zuverlassigkeitskennzahl SAIDI 

SAIOI 2013 1,86130 min/a 

SAIDI 2014 1.58817 min/a 

SAIDI 2015 2.07698 min/a 

LArithmetisches Mittel der SAIDI 1 1.84215 min/a 

1 2 Berechnungsergebnisse 

Einheitlicher Referenzwert 

(gewichteter Mittelwert) 
L:... 

Bonus/Malus der NS-Ebene 

(vor Kappung) 



r WI Netz (,mt,H 
100(' 1846 

2 Mittelspannungsebene 

2 1 Eingangsdaten 

Anzahl der an der eigenen MS-Ebene angeschlossen Letztverbraucher (LV MS) 

Anzahl der LV MS 2013 

Anzahl der LV MS 2014 1:,„Anzahl der LV MS 2015 

Arithmetisches Mittel der Anzahl LV MS 1
Anzahl der an der eigenen NS und der eigenen MS-Ebene angeschlossenen Letztverbrau 
eher (LV gesamt) 

Anzahl der LV gesamt 2013 


Anzahl der LV gesamt 201 4 


Anzahl der LV gesamt 2015 


Arithmetisches Mittel LV gesamt 

Geografische Flache 

Geografische Flache 2013 

Geografische Flache 2014 

Geografische Flache 2015 

Arithmetisches Mittel der geografischen Fla

ehe 

-

-

-

-

19 570 00 km' 

19 570 00 km' 

19 570 00 km' 

19 5 70 00 km' 

Korrigierte ze1tgle1che Jahreshochstlast aller Entnahmen der MS-Ebene (zJHL) 

Korrigierte zJHL MS 2013 

Korrig ierte zJHL MS 2014 

Komg1ene zJHL MS 201~ 

Artthmet1sches Mittel der zJHL MS 
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Lastdichte der MS-Ebene 

Lastdichte MS 20 13 

Lastdichte MS 2014 

l astd1chte MS 2015 

Arithmetisches Mittel der Lastdichte MS 

Zuverlass1gke1tskennzahl AStDI 

ASIDI 2013 

ASIDI 2014 

AStDt 2015 

Arithmetisches Mittel der ASIDI 

2 2 Berechnungsergebnisse 

1 86146 min/a 

2 79352 min/a 

2 37270 m1n/a 

2 34256 m1n/a 

Referenzwert 


(auf Basis des Parameters Lastdrchte) 


Bonus/Malus der MS-Ebene 


(vor Kappung) 


Gesamtergebnis 

Kappungsgrenze 4 % 

Anteil Bonus/Malus an der fur das Quahtats- · 

element relevanten Ertosobergrenze 2015 

Bonus/Malus für die NS· und MS-Ebene 

nach Kappung 

An lagt- 1 l:WI Nell GnlDI t 
10001841' 
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